
(5) Die Anwendung anderer als in  dieser Ordnung vorgesehenen Dis
ziplinär- und Sicherungsmaßnahm en ist nicht zulässig.
(6) Dem Verhafteten ist der Gesundheitsschutz garantiert. Er erhält 
eine regelmäßige hygienische und eine den sozialversicherungsrecht
lichen Bestimmungen entsprechende medizinische Betreuung.

II. Aufnahme und Entlassung des Verhafteten 
Grundsätze für die Aufnahme
1. Voraussetzung für die A ufnahm e zum Vollzug der Untersuchungs

haft ist ein schriftlicher H aftbefehl des Richters.
_  %  t-

2. (1) Bei der Aufnahm e in die U n te rsu d ^ n ^ h a fta n s ta lt  sind der Ver
haftete und seine von ihm  mitgefüfif'ten gegenstände zu durchsuchen. 
Die körperliche Durchsuchung d arf nu r von Personen gleichen Ge
schlechts vorgenommen werden.
(2) Der Verhaftete, unterliegt bei der Aufnahme einer ärztlichen 
Untersuchung.^s^%niiQhe V erhaftete sind zusätzlich gynäkologisch 
zu untersuchen. %  ̂
(3) Dem V erhafteten sind bei der A ufnahm e seine Rechte und die 
ihn& .^^^genden  Pflichten in der U ntersuchungshaftanstalt m itzu- 
teile^fe Die E rörterung der H aftgründe ist nicht statthaft.
(4) DUT U ntersuchungshaftanstalt kann bei der Aufnahm e Sachen 
und Gegenstände des V erhafteten in V erwahrung nehmen.

Grundsätze für die Entlassung
3. (1) Erfolgt w ährend des S trafverfahrens die Aufhebung des H aft

befehls, ist der V erhaftete sofort zu entlassen, sofern nicht durch 
den S taatsanw alt eine erneute vorläufige Festnahm e angeordnet 
wird.
(2) Bei Freispruch ist der Angeklagte sofort auf freien Fuß zu setzen, 
sofern nicht de r S taatsanw alt die erneute Festnahm e anordnet. Mit 
dem Freigesprochenen ist zu vereinbaren, in  welcher A rt und Weise 
die Übergabe seines in der U ntersuchungshaftanstalt befindlichen 
Eigentums erfolgt.
(3) W ird bei V erhafteten, die nicht Bürger der DDR sind, der H aft
befehl aufgehoben oder erfolgt Freispruch, is t  hinsichtlich ihres w ei
teren A ufenthaltes bzw. ih rer Ausreise aus der DDR nach den dafür 
gültigen W eisungen zu verfahren.

III. Aufgaben der Vollzugsorgane
1. Für die D urchführung der U ntersuchungshaft sind das M inisterium  

des Innern und das M inisterium  fü r Staatssicherheit zuständig.
2. (1) Der L eiter de r U ntersuchungshaftanstalt hat unter s trik te r Ein

haltung der sozialistischen Gesetzlichkeit einen den Erfordernissen 
des jew eiligen Strafverfahrens entsprechenden Untersuchungshaft
vollzug durchzuführen.
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